
Wurzelkanalbehandlung

9. Zähne mit Erkrankungen oder traumatischen Schädigungen der Pulpa sowie Zähne mit nekroti-
schem Zahnmark können in der Regel durch endodontische Maßnahmen erhalten werden.

Die Wurzelbehandlung von Molaren ist in der Regel angezeigt, wenn:

- damit eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann
- eine einseitige Freiendsituation vermieden wird
- der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz möglich wird.

9.1 Für alle endodontischen Maßnahmen gilt insbesondere:

a. Eine Behandlung im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung ist nur dann angezeigt, 
wenn die Aufbereitbarkeit und die Möglichkeit der Füllung des Wurzelkanals bis bzw. bis nahe an die 
Wurzelspitze gegeben sind.

9.3 Bei einer Nekrose des Pulpengewebes muss die massive bakterielle Infektion des Wurzelkanal-
systems
beseitigt werden. Nach der Entfernung des infizierten Pulpagewebes, sollen die Wurzelkanäle mecha-
nisch-chemisch ausreichend aufbereitet, desinfiziert und bis zur apicalen Konstriktion gefüllt werden. 
(Anmerkung: Dies ist dennoch keine Kassenleistung da es keine Abrechnungsposition gibt !!)

9.4 Bei pulpentoten Zähnen mit im Röntgenbild diagnostizierter pathologischer Veränderung an der 
Wurzelspitze ist bei der Prognose kritisch zu überprüfen, ob der Versuch der Erhaltung des
Zahnes durch konservierende oder konservierend-chirurgische Behandlung unternommen wird.
 
Für die Therapie von Zähnen mit Wurzelkanalfüllungen und apicaler Veränderung sind primär chirurgi-
sche Maßnahmen angezeigt.

Lediglich bei im Röntgenbild erkennbaren nicht randständigen oder undichten Wurzelkanalfüllungen die 
Revision in der Regel angezeigt, wenn damit ... (Siehe Punkt 9)

9.5 Bei kombinierten parodontalen und endodontischen Läsionen ist die Erhaltung der Zähne im 
Hinblick auf die parodontale und endodontische Prognose kritisch zu prüfen.

10. In der Regel ist die Entfernung eines Zahnes angezeigt, wenn er nach den in diesen Richtlinien 
beschriebenen Kriterien nicht erhaltungsfähig ist. Ein Zahn, der nach diesen Richtlinien nicht erhaltungs-
würdig ist, soll entfernt werden. Eine andere Behandlung von nicht erhaltungswürdigen Zähnen ist kein 
Bestandteil der vertragszahnärztlichen Versorgung.
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